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Nach Beschluss des Rates der Stadt
Jülich vom .................... und ortsüblicher
Bekanntmachung gemäß § 3 (2) BauGB
vom .................... hat der Bebauungsplan
mit Begründung vom .................... bis
.................... einschließlich öffentlich
ausgelegen.

Gemäß §§ 1 und 2 BauGB beschloss der
Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss am
09.02.2023 die Aufstellung dieses
Bebauungsplanes. Ortsüblich
bekanntgemacht wurde dieser Beschluss am
01.04.2023.

Jülich, den ....................

Der Bürgermeister

...............................

Nach Beschluss des Planungs- Umwelt- und
Bauausschusses vom 09.02.2023 und
ortsüblicher Bekanntmachung vom
01.04.2023 hat die frühzeitige
Bürgerbeteiligung gemäß § 3 (1) BauGB vom
17.04.2023 bis 19.05.2023 einschließlich
stattgefunden.

Nach Beschluss des Rates der Stadt Jülich
vom .................... und ortsüblicher
Bekanntmachung gemäß § 4a (3) BauGB
vom .................... hat der Bebauungsplan mit
Begründung vom .................... bis
.................... einschließlich erneut öffentlich
ausgelegen.

Dieser Bebauungsplan wurde gemäß § 10
(1) BauGB in Verbindung mit § 7 (6) GONW
vom Rat der Stadt Jülich als Satzung am
.................... beschlossen.

Dieser Bebauungsplan ist mit der
ortsüblichen Bekanntmachung vom
.................... rechtsverbindlich. Bebauungsplan

Nr. A64
"Schwan- Quartier"

Straßenbegrenzungslinie

vorhandene Höhenlage in Meter über NHN249.24

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß 

Straßenbegleitgrün

vorhandene Böschung

Grundflächenzahl (GRZ)0,9

MK Kerngebiet

Wohn- oder öffentliche Gebäude mit Hausnummer

Flurstücksgrenze und -nummer107

Baugrenze

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
§ 9 (7) BauGB

öffentliche Grünfläche, Zweckbestimmung:

Flurgrenze und -nummerFlur 20

Längenmaß

GF
§ 9 (1) Nr. 21 BauGB
Mit Geh- und Fahrrechten zu belastende Flächen zu Gunsten der Anlieger

öffentliche Verkehrsfläche

15

§ 9 (1) Nr. 25b BauGB
Erhalt von Bäumen

Gebäudehöhe als Höchstmaß in Metern über NHNGH 91,0

II

Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB)

abweichende Bauweise

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16 ff. BauNVO)

Bauweise, Baugrenzen (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Verkehrsflächen (§ 9 (1) Nr. 11 BauGB)

Grünfläche (§ 9 (1) Nr. 15 BauGB)

Sonstige Planzeichen

Allgemeine Darstellungen ohne Festsetzungscharakter und topographischer Bestand

Kennzeichnung (§ 9 (5) BauGB)

(§ 9 (5) Nr. 1 BauGB)

Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Maßnahmen, 

Gemarkung Jülich                 M. 1:500

Fluren 20, 26, 27

18.08.2023

Übersichtsplan               M. 1:5000

ZeichenerklärungTextliche Festsetzungen

a

Bereich, in dem das Wohnen zulässig ist (siehe Textliche Festsetzungen 1.3) 

Umgrenzung von Flächen für Stellplätze

Stellplätze (§ 9 (1) Nr. 4 BauGB)

St

Abgrenzung unterschiedlicher Festsetzungen zur Art 
(§ 16 Abs. 5 BauNVO)
der baulichen Nutzung   

Ein- und Ausfahrtsbereich

Geschossflächenzahl (GFZ)3,0

lichte Höhe der Durchfahrt als Mindestmaß in Metern über NHN 

Erdgeschossfußbodenhöhe als Mindestmaß in Metern über NHN EFH 83,7

insbesondere im Gründungsbereich, erforderlich sind. 

17.2

Parallelmaßz.B. # 3,0

Maßgebliche Außenlärmpegel
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Lärmschutzwand, Höhe: mind. 2,0 m
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

H 3,5

Winkelmaß119°

Jülich, den ....................

Der Bürgermeister

...............................

Jülich, den ....................
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Der Bürgermeister
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Jülich, den ....................

Der Bürgermeister
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